
 

Baugesetzbuch  
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141, ber. 
1998 I S. 137) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
05.September 2006 (BGBl. I S. 2098)/ das Gesetz zur  
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte  
veröffentlicht  08.11. 2006, in Kraft getreten am 01.01.2007 
 

 
 
Erstes Kapitel -  Allgemeines Städtebaurecht 
 
Erster Teil  
Bauleitplanung 
 
Erster Abschnitt  
Allgemeine Vorschriften 
 
 
§ 1 (Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung) 
 
(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzube-
reiten und zu leiten. 
 
(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) 
und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). 
 
(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so weit es 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Auf-
stellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein An-
spruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden. 
 
(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
 
(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die 
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu er-
halten und zu entwickeln. 
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(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:
 

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

 
2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung 

sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise 
der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden Bauens 
sowie die Bevölkerungsentwicklung, 

 
3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesonde-

re die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten 
Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer 
sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und 
Erholung, 

 
4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Um-

bau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zent-
raler Versorgungsbereiche, 

 
5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

 
6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen 

Rechts festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge, 
 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, insbesondere 

 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt, 

 
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 
 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 
 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, 
 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwässern, 
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f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-

fiziente Nutzung von Energie, 
 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen 
Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrechts, 
 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in de-
nen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden 
Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,’ 
 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d, 

 
8. die Belange 

 
j) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interes-

se einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, 
 

k) der Land- und Forstwirtschaft, 
 

l) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 
 

m) des Post- und Telekommunikationswesens, 
 

n) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, 
 

o) der Sicherung von Rohstoffvorkommen, 
 

9. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der 
Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und 
des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung 
einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten 
städtebaulichen Entwicklung, 

 
10. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen 

Anschlussnutzung von Militärliegenschaften, 
 

11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonsti-
gen städtebaulichen Planung. 

 
(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
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(8) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Aufstellung von Bauleitplä-
nen gelten auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. 
 
 
§ 1a (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) 
 
(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften 
zum Umweltschutz anzuwenden. 
 
(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; 
dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiege-
lungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald 
oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 
Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten 
Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in 
der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt 
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als 
Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. So weit dies mit einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellun-
gen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfol-
gen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch vertragliche 
Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Aus-
gleich auf von der Gemeinde bereit gestellten Flächen getroffen werden. Ein 
Ausgleich ist nicht erforderlich, so weit die Eingriffe bereits vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.  
 
(4) So weit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b in seinen für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
erheblich beeinträchtigt werden kann, sind die Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes über die Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Eingrif-
fen einschließlich der Einholung der Stellungnahme der Kommission anzu-
wenden. 
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§ 2 (Aufstellung der Bauleitpläne) 
 
(1) Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzu-
stellen. Der Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich bekannt 
zu machen. 
 
(2) Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen. 
Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der Raumord-
nung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen 
Versorgungsbereiche berufen. 
 
(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwä-
gung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten.
 
(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird 
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwen-
den. Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang 
und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforder-
lich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem 
Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt 
und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden 
kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichti-
gen. Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in ei-
nem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren 
durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder 
gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden. Liegen Landschaftsplä-
ne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g vor, sind deren Be-
standsaufnahmen und Bewertungen in der Umweltprüfung heranzuziehen. 
 
 
§ 2a (Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht) 
 
(1) Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans 
eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfah-
rens 
 

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans 
und 

 
2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die 

auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerte-
ten Belange des Umweltschutzes 

 
darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung.
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§ 3 (Beteiligung der Öffentlichkeit) 
 
(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Von der Unterrichtung 
und Erörterung kann abgesehen werden, wenn 
 

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies auf 
das Plangebiet und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich 
auswirkt oder 
 

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage 
erfolgt sind. 

 
An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach Absatz 
2 auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt. 
 
(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort 
und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüb-
lich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können und bei Aufstellung eines Bebau-
ungsplans, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzu-
lässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Die nach § 4 Abs. 2 
Beteiligten sollen von der Auslegung benachrichtigt werden. Die fristgemäß 
abgegebenen Stellungnahmen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. 
Haben mehr als fünfzig Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass 
diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei 
der das Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden 
kann, ist ortsüblich bekannt zu machen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne nach 
§ 6 oder § 10 Abs. 2 sind die nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit einer 
Stellungnahme der Gemeinde beizufügen. Ist bei Bauleitplänen eine grenz-
überschreitende Beteiligung nach Satz 2 erforderlich, ist hierauf bei der Be-
kanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen. 
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§ 4 (Beteiligung der Behörden) 
 
(1) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die Planung berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 1 zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 aufzufordern. Hieran schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 auch 
an, wenn die Äußerung zu einer Änderung der Planung führt. 
 
(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zum Planentwurf und der Begründung ein. Sie haben ihre Stel-
lungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben; die Gemeinde soll diese 
Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlängern. In den 
Stellungnahmen sollen sich die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange auf ihren Aufgabenbereich beschränken; sie haben auch Aufschluss 
über von ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige 
Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben, die für die  städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes bedeutsam sein können. 
Verfügen sie über Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des 
Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, haben sie diese Informationen der 
Gemeinde zur Verfügung zu stellen. 
 
(3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplans unterrich-
ten die Behörden die Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Er-
kenntnissen die Durchführung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere un-
vorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 
 
 
§ 4a (Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung) 
 
(1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung dienen 
insbesondere der vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der 
von der Planung berührten Belange. 
 
(2) Die Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung 
nach § 4 Abs. 1, die Auslegung nach § 3 Abs. 2 kann gleichzeitig mit der Ein-
holung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden. 
 
(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 
oder § 4 Abs. 2 geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen und sind die 
Stellungnahmen erneut einzuholen. Dabei kann bestimmt werden, dass Stel-
lungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden 
können; hierauf ist in der erneuten Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
hinzuweisen. Die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme kann 
angemessen verkürzt werden. Werden durch die Änderung oder Ergänzung 
des Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann 
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die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergänzung 
betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beschränkt werden. 
 
(4) Bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung können ergänzend elekt-
ronische Informationstechnologien genutzt werden. So weit die Gemeinde den 
Entwurf des Bauleitplans und die Begründung in das Internet einstellt, können 
die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durch Mitteilung von Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 
2 und der Internetadresse eingeholt werden; die Mitteilung kann im Wege der 
elektronischen Kommunikation erfolgen, so weit der Empfänger hierfür einen 
Zugang eröffnet hat. Die Gemeinde hat bei Anwendung von Satz 2 Halbsatz 1 
der Behörde oder dem sonstigen Träger öffentlicher Belange auf dessen Ver-
langen einen Entwurf des Bauleitplans und der Begründung zu übermitteln; § 
4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
(5) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben 
können, sind die Gemeinden und Behörden des Nachbarstaates nach den 
Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu unterrichten. Abwei-
chend von Satz 1 ist bei Bauleitplänen, die erhebliche Umweltauswirkungen 
auf einen anderen Staat haben können, dieser nach den Vorschriften des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu beteiligen; für die Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und Behörden des anderen Staates, einschließlich 
der Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener Stellungnahmen, sind abwei-
chend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung die Vorschriften dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ist bei 
Bauleitplänen eine grenzüberschreitende Beteiligung nach Satz 2 erforderlich, 
ist hierauf bei der Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen. 
 
(6) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde de-
ren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. Satz 1 gilt für in der 
Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebene Stellungnahmen nur, wenn darauf in 
der Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
hingewiesen worden ist. 
 
 
§ 4b (Einschaltung eines Dritten) 
 
Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleunigung des Bauleitplanverfah-
rens die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten nach den §§ 
2a bis 4a einem Dritten übertragen. 
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§ 4c (Überwachung)  
 
Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvor-
hergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage 
zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Sie nutzen dabei die 
im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu diesem Ge-
setzbuch angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informationen der 
Behörden nach § 4 Abs. 3. 
 
 
Zweiter Abschnitt 
Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan) 
 
 
§ 5 (Inhalt des Flächennutzungsplanes)  
 
(1) Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus 
der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennut-
zung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzü-
gen darzustellen. Aus dem Flächennutzungsplan können Flächen und sonsti-
ge Darstellungen ausgenommen werden, wenn dadurch die nach Satz 1 dar-
zustellenden Grundzüge nicht berührt werden und die Gemeinde beabsichtigt, 
die Darstellung zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen; in der Begründung 
sind die Gründe hierfür darzulegen.  
 
(2) Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden: 
 

1. die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art 
ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen), nach der besonderen Art ihrer 
baulichen Nutzung (Baugebiete) sowie nach dem allgemeinen Maß der 
baulichen Nutzung; Bauflächen, für die eine zentrale Abwasserbeseiti-
gung nicht vorgesehen ist, sind zu kennzeichnen; 

 
2. die Ausstattung des Gemeindegebiets mit Einrichtungen und Anlagen 

zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und 
privaten Bereichs, insbesondere mit den der Allgemeinheit dienenden 
baulichen Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie mit 
Schulen und Kirchen sowie mit sonstigen kirchlichen und mit sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienenden Gebäuden und 
Einrichtungen, sowie die Flächen für Sport- und Spielanlagen; 

 
3. die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Haupt-

verkehrszüge; 
 

4. die Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Ab-
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wasserbeseitigung, für Ablagerungen sowie für Hauptversorgungs- 
und Hauptabwasserleitungen; 

 
5. die Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, 

Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe; 
 

6. die Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes; 
 

7. die Wasserflächen, Häfen und die für die Wasserwirtschaft vorgesehe-
nen Flächen sowie die Flächen, die im Interesse des Hochwasser-
schutzes und der Regelung des Wasserabflusses freizuhalten sind; 

 
8. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung 

von Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen; 
 

9.   a)  die Flächen für die Landwirtschaft und 
 

              b)  Wald; 
 

10. die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft. 

 
(2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 im Geltungsbereich des 
Flächennutzungsplans können den Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden. 
 
(2b) Für Darstellungen des Flächennutzungsplans mit den Rechtswirkungen 
des § 35 Abs. 3 Satz 3 können sachliche Teilflächennutzungspläne aufgestellt 
werden. 
 
(3) Im Flächennutzungsplan sollen gekennzeichnet werden: 
 

1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen ge-
gen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Siche-
rungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind; 

 
2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von 

Mineralien bestimmt sind; 
 

3. für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. 

 
(4) Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzli-
chen Vorschriften festgesetzt sind, sowie nach Landesrecht denkmalgeschütz-
te Mehrheiten von baulichen Anlagen sollen nachrichtlich übernommen wer-
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den. Sind derartige Festsetzungen in Aussicht genommen, sollen sie im Flä-
chennutzungsplan vermerkt werden. 
 
(5) Dem Flächennutzungsplan ist eine Begründung mit den Angaben nach § 
2a beizufügen. 
 
 
§ 6 (Genehmigung des Flächennutzungsplans) 
 
(1) Der Flächennutzungsplan bedarf der Genehmigung der höheren Verwal-
tungsbehörde. 
 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn der Flächennutzungs-
plan nicht ordnungsgemäß zu Stande gekommen ist oder diesem Gesetz-
buch, den auf Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen oder sonstigen Rechts-
vorschriften widerspricht. 
 
(3) Können Versagungsgründe nicht ausgeräumt werden, kann die höhere 
Verwaltungsbehörde räumliche oder sachliche Teile des Flächennutzungs-
plans von der Genehmigung ausnehmen. 
 
(4) Über die Genehmigung ist binnen drei Monaten zu entscheiden; die höhe-
re Verwaltungsbehörde kann räumliche und sachliche Teile des Flächennut-
zungsplans vorweg genehmigen. Aus wichtigen Gründen kann die Frist auf 
Antrag der Genehmigungsbehörde von der zuständigen übergeordneten Be-
hörde verlängert werden, in der Regel jedoch nur bis zu drei Monaten. Die 
Gemeinde ist von der Fristverlängerung in Kenntnis zu setzen. Die Genehmi-
gung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist unter Angabe von Grün-
den abgelehnt wird. 
 
(5) Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen. Mit der 
Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan wirksam. Ihm ist eine zu-
sammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. Jedermann kann den Flä-
chennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
(6) Mit dem Beschluss über eine Änderung oder Ergänzung des Flächennut-
zungsplans kann die Gemeinde auch bestimmen, dass der Flächennutzungs-
plan in der Fassung, die er durch die Änderung oder Ergänzung erfahren hat, 
neu bekannt zu machen ist.  
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§ 7 (Anpassung an den Flächennutzungsplan) 
 
Öffentliche Planungsträger, die nach §  4 oder § 13 beteiligt worden sind, ha-
ben ihre  Planungen dem Flächennutzungsplan insoweit anzupassen, als sie 
diesem Plan nicht widersprochen haben. Der Widerspruch ist bis zum Be-
schluss der Gemeinde einzulegen. Macht eine Veränderung der Sachlage ei-
ne abweichende Planung erforderlich, haben sie sich unverzüglich mit der 
Gemeinde ins Benehmen zu setzen. Kann ein Einvernehmen zwischen der 
Gemeinde und dem öffentlichen Planungsträger nicht erreicht werden, kann 
der öffentliche Planungsträger nachträglich widersprechen. Der Widerspruch 
ist nur zulässig, wenn die für die abweichende Planung geltend gemachten 
Belange die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebenden städtebaulichen 
Belange nicht nur unwesentlich überwiegen. Im Fall einer abweichenden Pla-
nung ist § 37 Abs. 3 auf die durch die Änderung oder Ergänzung des Flä-
chennutzungsplans oder eines Bebauungsplans, der aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt worden ist und geändert, ergänzt oder aufgehoben wer-
den musste, entstehenden Aufwendungen und Kosten entsprechend anzu-
wenden; § 38 Satz 3 bleibt unberührt. 
 
 
Dritter Abschnitt 
Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan) 
 
 
§ 8 (Zweck des Bebauungsplans) 
 
(1) Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die 
städtebauliche Ordnung. Er bildet die Grundlage für weitere, zum Vollzug die-
ses Gesetzbuchs erforderliche Maßnahmen. 
 
(2) Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Ein 
Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan aus-
reicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. 
 
(3) Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebau-
ungsplans kann gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, geän-
dert oder ergänzt werden (Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann vor 
dem Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn nach dem Stand 
der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den 
künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. 

 
(4) Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben 
werden, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Grün-
de es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird (vorzeiti-
ger Bebauungsplan). Gilt bei Gebiets- oder Bestandsänderungen von Ge-
meinden oder anderen Veränderungen der Zuständigkeit für die Aufstellung 
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von Flächennutzungsplänen ein Flächennutzungsplan fort, kann ein vorzeiti-
ger Bebauungsplan auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
ergänzt oder geändert ist. 
 
 
§ 9 (Inhalt des Bebauungsplans) 
 
(1) Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt wer-
den: 
 

1. die Art und das Maß der baulichen Nutzung; 
 
2. die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grund-

stücksflächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen; 
 

2a. vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflä-
chen, 

 
3. für die Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke Mindestmaße und 

aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund 
und Boden für Wohnbaugrundstücke auch Höchstmaße; 

 
4. die Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für 

die Nutzung von Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- 
und Erholungsflächen sowie die Flächen für Stellplätze und Garagen 
mit ihren Einfahrten; 

 
5. die Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen; 

 
6. die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; 

 
7. die Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit 

Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, 
errichtet werden dürfen; 

 
8. einzelne Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude er-

richtet werden dürfen, die für Personengruppen mit besonderem 
Wohnbedarf bestimmt sind; 

 
9. der besondere Nutzungszweck von Flächen; 

 
10. die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nut-

zung; 
 

11. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung, wie Fußgängerbereiche, Flächen für das Parken von Fahrzeu-
gen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern sowie den Anschluss 
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anderer Flächen an die Verkehrsflächen; die Flächen können auch als 
öffentliche oder private Flächen festgesetzt werden; 

 
12. die Versorgungsflächen; 

 
13. die Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanla-

gen und -leitungen; 
 

14. die Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für 
Ablagerungen; 

 
15. die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauer-

kleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe; 
 

16. die Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft, für 
Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflus-
ses; 

 
17. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung 

von Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen; 
 

18.     a) die Flächen für die Landwirtschaft und 
 

                b) Wald; 
 

19. die Flächen für die Errichtung von Anlagen für die Kleintierhaltung wie 
Ausstellungs- und Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln und dergleichen; 

 
20. die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft; 
 

21. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Allgemeinheit, 
eines Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises 
zu belastenden Flächen; 

 
22. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Berei-

che wie Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Gara-
gen; 

 
23. Gebiete, in denen 
 

a) zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreini-
gende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dür-
fen, 
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b) bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche Maß-
nahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien wie insbeson-
dere Solarenergie getroffen werden müssen; 

 
24. die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nut-

zung, die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren 
im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes sowie die zum 
Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minde-
rung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen 
technischen Vorkehrungen; 

 
25. für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile da-

von sowie für Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der für landwirt-
schaftliche Nutzungen oder Wald festgesetzten Flächen 

 
c) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen, 
 
d) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge-
wässern; 

 
26. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, so 

weit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind. 
 
(1a) Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 kön-
nen auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbereich 
des Bebauungsplans als auch in einem anderen Bebauungsplan festgesetzt 
werden. Die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle kön-
nen den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz oder teil-
weise zugeordnet werden; dies gilt auch für Maßnahmen auf von der Gemein-
de bereitgestellten Flächen. 
 
(2) Im Bebauungsplan kann in besonderen Fällen festgesetzt werden, dass 
bestimmte der in ihm festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen 
und Anlagen nur 
 

1. für einen bestimmten Zeitraum zulässig oder 
 

2. bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig 
 
sind. Die Folgenutzung soll festgesetzt werden. 
 
(2a) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) kann zur Erhaltung oder 
Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer verbrau-
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chernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Ge-
meinden, in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass nur bestimmte 
Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen Nutzungen zulässig 
oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können; 
die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans unterschiedlich getroffen werden. Dabei ist insbesondere ein 
hierauf bezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 
Abs. 6 Nr. 11 zu berücksichtigen, das Aussagen über die zu erhaltenden oder 
zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines 
Gemeindeteils enthält. In den zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen 
Versorgungsbereichen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
Vorhaben, die diesen Versorgungsbereichen dienen, nach den §§ 30 oder 34 
vorhanden oder durch einen Bebauungsplan, dessen Aufstellung förmlich ein-
geleitet ist, vorgesehen sein. 
 
(3) Bei Festsetzungen nach Absatz 1 kann auch die Höhenlage festgesetzt 
werden. Festsetzungen nach Absatz 1 für übereinander liegende Geschosse 
und Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen können gesondert getroffen 
werden; dies gilt auch, so weit Geschosse, Ebenen und sonstige Teile bauli-
cher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche vorgesehen sind. 
 
(4) Die Länder können durch Rechtsvorschriften bestimmen, dass auf Landes-
recht beruhende Regelungen in den Bebauungsplan als Festsetzungen auf-
genommen werden können und inwieweit auf diese Festsetzungen die Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs Anwendung finden. 
 
(5) Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet werden: 
 

1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen ge-
gen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Siche-
rungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind; 

 
2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von 

Mineralien bestimmt sind; 
 
3. Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen be-

lastet sind. 
 
(6) Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen sowie 
Denkmäler nach Landesrecht sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich ü-
bernommen werden, so weit sie zu seinem Verständnis oder für die  städte-
bauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. 
 
(7) Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbe-
reichs fest. 
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(8) Dem Bebauungsplan ist eine Begründung mit den Angaben nach § 2a bei-
zufügen. 
 
 
§ 9a (Verordnungsermächtigung)  
 
Das Bundesministerium für Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen 
über 
 

1. Darstellungen und Festsetzungen in den Bauleitplänen über 
 

a) die Art der baulichen Nutzung, 
 
b) das Maß der baulichen Nutzung und seine Berechnung, 
 
c) die Bauweise sowie die überbaubaren und die nicht überbau-

baren Grundstücksflächen; 
 

2. die in den Baugebieten zulässigen baulichen und sonstigen Anlagen; 
 
3. die Zulässigkeit der Festsetzung nach Maßgabe des § 9 Abs. 3 über 

verschiedenartige Baugebiete oder verschiedenartige in den Bauge-
bieten zulässige bauliche und sonstige Anlagen 

 
4. die Ausarbeitung der Bauleitpläne einschließlich der dazugehörigen 

Unterlagen sowie über die Darstellung des Planinhalts, insbesondere 
über die dabei zu verwendenden Planzeichen und ihre Bedeutung. 

 
 
§ 10 (Beschluss, Genehmigung und Inkrafttreten des Bebauungsplans) 
 
(1) Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung. 
 
(2) Bebauungspläne nach § 8 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 bedür-
fen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. § 6 Abs. 2 und 4 ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Die Erteilung der Genehmigung oder, so weit eine Genehmigung nicht er-
forderlich ist, der Beschluss des Bebauungsplans durch die Gemeinde ist 
ortsüblich bekanntzumachen. Der Bebauungsplan ist mit der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung nach Absatz 4 zu jedermanns Einsicht be-
reitzuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu geben. In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan eingesehen 
werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die 
Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung. 
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(4) Dem Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüf-
ten, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde. 
 
 
Vierter Abschnitt  
Zusammenarbeit mit Privaten; vereinfachtes Verfahren 
 
 
§ 11 (Städtebaulicher Vertrag) 
 
(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände ei-
nes städtebaulichen Vertrages können insbesondere sein: 
 

1. die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 
durch den Vertragspartner auf eigene Kosten; dazu gehören auch die 
Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und 
sonstige vorbereitende Maßnahmen, die Ausarbeitung der städtebauli-
chen Planungen, sowie erforderlichenfalls des Umweltberichts; die 
Verantwortung der Gemeinde für das gesetzlich vorgesehene Planauf-
stellungsverfahren bleibt unberührt; 

 
1. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten 

Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer 
Befristung oder einer Bedingung, die Durchführung des Ausgleichs im 
Sinne des § 1a Abs. 3, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölke-
rungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen so-
wie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung; 

 
2. die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der 

Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden 
sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind; 
dazu gehört auch die Bereitstellung von Grundstücken; 

 
3. entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnah-

men verfolgten Zielen und Zwecken die Nutzung von Netzen und An-
lagen der Kraft-Wärme-Kopplung sowie von Solaranlagen für die 
Wärme-, Kälte- und Elektrizitätsversorgung. 

 
(2) Die vereinbarten Leistungen müssen den gesamten Umständen nach an-
gemessen sein. Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu erbringenden 
Leistung ist unzulässig, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die 
Gegenleistung hätte. 
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(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der Schriftform, so weit nicht durch 
Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist. 
 
(4) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher Verträge bleibt unberührt. 
 
 
§ 12 (Vorhaben- und Erschließungsplan) 
 
(1) Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der 
Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der 
Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschließungs-
plan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer be-
stimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz 
oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 verpflichtet (Durchfüh-
rungsvertrag). Die Begründung des Planentwurfs hat die nach § 2a erforderli-
chen Angaben zu enthalten. Für die grenzüberschreitende Beteiligung ist eine 
Übersetzung der Angaben vorzulegen, so weit dies nach den Vorschriften des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach Satz 1 gelten ergänzend die Ab-
sätze 2 bis 6. 
 
(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorhabenträgers über die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden. 
Auf Antrag des Vorhabenträgers, oder sofern die Gemeinde es nach Einlei-
tung des Bebauungsplanverfahrens für erforderlich hält, informiert die Ge-
meinde diesen über den voraussichtlich erforderlichen Untersuchungsrahmen 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 unter Beteiligung der Behörden nach § 4 
Abs. 1. 
 
(3) Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans. Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans 
ist die Gemeinde bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an 
die Festsetzungen nach § 9 und nach der auf Grund von § 9a erlassenen 
Verordnung gebunden; die §§ 14 bis 18, 22 bis 28, 39 bis 79, 127 bis 135c 
sind nicht anzuwenden. So weit der vorhabenbezogene Bebauungsplan auch 
im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans Festsetzungen nach § 9 
für öffentliche Zwecke trifft, kann gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 1 enteignet werden. 
 
(3a) Wird in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Bereich des 
Vorhaben- und Erschließungsplans durch Festsetzung eines Baugebiets auf 
Grund der Baunutzungsverordnung oder auf sonstige Weise eine bauliche 
oder sonstige Nutzung allgemein festgesetzt, ist unter entsprechender An-
wendung des § 9 Abs. 2 festzusetzen, dass im Rahmen der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich 
der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des 
Durchführungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durchführungsver-
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trags sind zulässig. 
 
(4) Einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans können in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen 
werden. 
 
(5) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf der Zustimmung der Gemeinde. 
Die Zustimmung darf nur dann verweigert werden, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass die Durchführung des Vorhaben- und 
Erschließungsplans innerhalb der Frist nach Absatz 1 gefährdet 
ist. 
 
(6) Wird der Vorhaben- und Erschließungsplan nicht innerhalb der Frist nach 
Absatz 1 durchgeführt, soll die Gemeinde den Bebauungsplan aufheben. Aus 
der Aufhebung können Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde 
nicht geltend gemacht werden. Bei der Aufhebung kann das vereinfachte Ver-
fahren nach § 13 angewendet werden. 
 
 
§ 13 (Vereinfachtes Verfahren) 
 
(1) Werden durch die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans die 
Grundzüge der Planung nicht berührt oder wird durch die Aufstellung eines 
Bebauungsplans in einem Gebiet nach § 34 der sich aus der vorhandenen Ei-
genart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht we-
sentlich verändert oder enthält er lediglich Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a, 
kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn 
 

1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 
nicht vorbereitet oder begründet wird und  

 
2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen. 
 
(2) Im vereinfachten Verfahren kann  
 

1. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 abgesehen werden, 

 
2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme inner-

halb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 durchgeführt werden, 

 
3. den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gege-
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ben oder wahlweise die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 durchgeführt wer-
den. 

 
Wird nach Satz 1 Nr. 2 die betroffene Öffentlichkeit beteiligt, gilt die Hinweis-
pflicht des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 entsprechend  
 
(3) Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 
von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abge-
sehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der Beteiligung nach Absatz 2 Nr. 2 ist 
darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird. 
 
 
§ 13a Bebauungspläne der Innenentwicklung 
 
(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung) kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden. Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt 
werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 
Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird 
von insgesamt  
 

1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer 
Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeit-
lichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, oder 

 
2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern, wenn 

auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung er-
langt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung 
zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche 
durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung des 
Einzelfalls zu beteiligen. Wird in einem Bebauungsplan weder eine zu-
lässige Grundfläche noch eine Größe der Grundfläche festgesetzt, ist 
bei Anwendung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei Durchfüh-
rung des Bebauungsplans voraussichtlich versiegelt wird. Das be-
schleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebau-
ungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Lan-
desrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausge-
schlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen. 
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(2) Im beschleunigten Verfahren 
 

1. gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
und 3 Satz 1 entsprechend; 

 
2. kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennut-

zungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennut-
zungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt werden; 
der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen; 

 
3. soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaf-

fung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohn-
raum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der Abwä-
gung in angemessener Weise Rechnung getragen werden; 

 
4. gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf 

Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig. 

 
(3) Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren ist 
ortsüblich bekannt zu machen, 
 

1. dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt werden soll, in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 einschließlich der hierfür we-
sentlichen Gründe, und 
 

2. wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und 
dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Pla-
nung äußern kann, sofern keine frühzeitige Unterrichtung und Erörte-
rung im Sinne des § 3 Abs. 1 stattfindet. Die Bekanntmachung nach 
Satz 1 kann mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 2 Abs. 1 
Satz 2 verbunden werden. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 
erfolgt die Bekanntmachung nach Satz 1 nach Abschluss der Vorprü-
fung des Einzelfalls. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Änderung und Ergänzung 
eines Bebauungsplans. 
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Zweiter Teil - 
Sicherung der Bauleitplanung 
 
Erster Abschnitt 
Veränderungssperre und Zurückstellung von Baugesuchen 
 
 
§ 14 (Veränderungssperre) 
 
(1) Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst, kann 
die Gemeinde zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre mit dem Inhalt beschließen, dass 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden dürfen; 

 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 

Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden dürfen. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von 
der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entschei-
dung über Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde. 
 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden oder auf Grund eines anderen baurechtlichen Verfahrens 
zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausge-
übten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 
(4) So weit für Vorhaben im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder im 
städtebaulichen Entwicklungsbereich eine Genehmigungspflicht nach § 144 
Abs. 1 besteht, sind die Vorschriften über die Veränderungssperre nicht an-
zuwenden. 
 
 
§ 15 (Zurückstellung von Baugesuchen) 
 
(1) Wird eine Veränderungssperre nach § 14 nicht beschlossen, obwohl die 
Voraussetzungen gegeben sind, oder ist eine beschlossene Veränderungs-
sperre noch nicht in Kraft getreten, hat die Baugenehmigungsbehörde auf An-
trag der Gemeinde die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im 
Einzelfall für einen Zeitraum bis zu zwölf Monaten auszusetzen, wenn zu be-
fürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben unmög-
lich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Wird kein Baugeneh-
migungsverfahren durchgeführt, wird auf Antrag der Gemeinde anstelle der 
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Aussetzung der Entscheidung über die Zulässigkeit eine vorläufige Untersa-
gung innerhalb einer durch Landesrecht festgesetzten Frist ausgesprochen. 
Die vorläufige Untersagung steht der Zurückstellung nach Satz 1 gleich. 
 
(2) So weit für Vorhaben im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder im 
städtebaulichen Entwicklungsbereich eine Genehmigungspflicht nach § 144 
Abs. 1 besteht, sind die Vorschriften über die Zurückstellung von Baugesu-
chen nicht anzuwenden; mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets 
oder des städtebaulichen Entwicklungsbereichs wird ein Bescheid über die 
Zurückstellung des Baugesuchs nach Absatz 1 unwirksam. 
 
(3) Auf Antrag der Gemeinde hat die Baugenehmigungsbehörde die Entschei-
dung über die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 für ei-
nen Zeitraum bis zu längstens einem Jahr nach Zustellung der Zurückstellung 
des Baugesuchs auszusetzen, wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen 
Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen, mit dem die 
Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 erreicht werden sollen, und zu be-
fürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben unmög-
lich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Auf diesen Zeitraum 
ist die Zeit zwischen dem Eingang des Baugesuchs bei der zuständigen Be-
hörde bis zur Zustellung der Zurückstellung des Baugesuchs nicht anzurech-
nen, so weit der Zeitraum für die Bearbeitung des Baugesuchs erforderlich ist. 
Der Antrag der Gemeinde nach Satz 1 ist nur innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Gemeinde in einem Verwaltungsverfahren von dem Bauvorha-
ben förmlich Kenntnis erhalten hat, zulässig. 
 
 
§ 16 (Beschluss über die Veränderungssperre) 
 
(1) Die Veränderungssperre wird von der Gemeinde als Satzung beschlossen. 
 
(2) Die Gemeinde hat die Veränderungssperre ortsüblich bekannt zu machen. 
Sie kann auch ortsüblich bekannt machen, dass eine Veränderungssperre be-
schlossen worden ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 17 (Geltungsdauer der Veränderungssperre) 
 
(1) Die Veränderungssperren tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. 
Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung ei-
nes Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 abgelaufene Zeitraum anzurechnen. Die 
Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern. 
 
(2) Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die Gemeinde die Frist bis 
zu einem weiteren Jahr nochmals verlängern. 
 
(3) Die Gemeinde kann eine außer Kraft getretene Veränderungssperre ganz 
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oder teilweise erneut beschließen, wenn die Voraussetzungen für ihren Erlass 
fortbestehen. 
 
(4) Die Veränderungssperre ist vor Fristablauf ganz oder teilweise außer Kraft 
zu setzen, sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass weggefallen 
sind. 
 
(5) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und so weit 
die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 
 
(6) Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets oder des städtebau-
lichen Entwicklungsbereichs tritt eine bestehende Veränderungssperre nach  
§ 14 außer Kraft. Dies gilt nicht, wenn in der Sanierungssatzung die Geneh-
migungspflicht nach § 144 Abs. 1 ausgeschlossen ist. 
 
 
§ 18 (Entschädigung bei Veränderungssperre) 
 
(1) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt 
ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 
Abs. 1 hinaus, ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögens-
nachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Die Vorschrif-
ten über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sowie § 
121 gelten entsprechend; dabei ist der Grundstückswert zu Grunde zu legen, 
der nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Dritten Teils zu ent-
schädigen wäre. 
 
(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Kommt eine Einigung 
über die Entschädigung nicht zu Stande, entscheidet die höhere Verwaltungs-
behörde. Für den Bescheid über die Festsetzung der Entschädigung gilt § 122 
entsprechend. 
 
(3) Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruchs findet § 44 Abs. 4 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass bei einer Veränderungssperre, die die Siche-
rung einer Festsetzung nach § 40 Abs. 1 oder § 41 Abs. 1 zum Gegenstand 
hat, die Erlöschensfrist frühestens ab Rechtsverbindlichkeit des Bebauungs-
plans beginnt. In der Bekanntmachung nach § 16 Abs. 2 ist auf die Vorschrif-
ten des Absatzes 2 Satz 2 und 3 hinzuweisen. 
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Zweiter Abschnitt  
Teilung von Grundstücken; Gebiete mit Fremdenverkehrsfunktionen 
 
 
§ 19 (Teilung von Grundstücken) 
 
(1) Die Teilung eines Grundstücks ist die dem Grundbuchamt gegenüber ab-
gegebene oder sonst wie erkennbar gemachte Erklärung des Eigentümers, 
dass ein Grundstücksteil grundbuchmäßig abgeschrieben und als selbststän-
diges Grundstück oder als ein Grundstück zusammen mit anderen Grundstü-
cken oder mit Teilen anderer Grundstücke eingetragen werden soll. 
 
(2) Durch die Teilung eines Grundstücks im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans dürfen keine Verhältnisse entstehen, die den Festsetzungen des 
Bebauungsplans widersprechen. 
 
 
§ 20 (weggefallen) 
 
 
§ 21 (weggefallen) 
 
 
§ 22 (Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen) 
 
(1) Die Gemeinden, die oder deren Teile überwiegend durch den Fremden-
verkehr geprägt sind, können in einem Bebauungsplan oder durch eine sons-
tige Satzung bestimmen, dass zur Sicherung der Zweckbestimmung von Ge-
bieten mit Fremdenverkehrsfunktionen die Begründung oder Teilung von 
Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigentumsgeset-
zes) der Genehmigung unterliegt. Dies gilt entsprechend für die in den §§ 30 
und 31 des Wohnungseigentumsgesetzes bezeichneten Rechte. Vorausset-
zung für die Bestimmung ist, dass durch die Begründung oder Teilung der 
Rechte die vorhandene oder vorgesehene Zweckbestimmung des Gebiets für 
den Fremdenverkehr und dadurch die geordnete städtebauliche Entwicklung 
beeinträchtigt werden kann. Die Zweckbestimmung eines Gebiets für den 
Fremdenverkehr ist insbesondere anzunehmen bei Kurgebieten, Gebieten für 
die Fremdenbeherbergung, Wochenend- und Ferienhausgebieten, die im Be-
bauungsplan festgesetzt sind, und bei im Zusammenhang bebauten Ortstei-
len, deren Eigenart solchen Gebieten entspricht, sowie bei sonstigen Gebieten 
mit Fremdenverkehrsfunktionen, die durch Beherbergungsbetriebe und Wohn-
gebäude mit Fremdenbeherbergung geprägt sind. 
 
(2) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüblich bekanntzumachen. Sie kann die 
Bekanntmachung auch in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 2 
bis 5 vornehmen. Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt den Beschluss über 
die Satzung, das Datum ihres Inkrafttretens sowie die genaue Bezeichnung 
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der betroffenen Grundstücke vor ihrer Bekanntmachung rechtzeitig mit. Von 
der genauen Bezeichnung der betroffenen Grundstücke kann abgesehen 
werden, wenn die gesamte Gemarkung betroffen ist und die Gemeinde dies 
dem Grundbuchamt mitteilt. 
 
(3) (weggefallen) 
 
(4) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Begründung 
oder Teilung der Rechte die Zweckbestimmung des Gebiets für den Fremden-
verkehr und dadurch die städtebauliche Entwicklung und Ordnung beeinträch-
tigt wird. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sie erforderlich ist, damit An-
sprüche Dritter erfüllt werden können, zu deren Sicherung vor dem Wirksam-
werden des Genehmigungsvorbehalts eine Vormerkung im Grundbuch einge-
tragen oder der Antrag auf Eintragung einer Vormerkung beim Grundbuchamt 
eingegangen ist; die Genehmigung kann auch von dem Dritten beantragt wer-
den. Die Genehmigung kann erteilt werden, um wirtschaftliche Nachteile zu 
vermeiden, die für den Eigentümer eine besondere Härte bedeuten. 
 
(5) Über die Genehmigung entscheidet die Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde. Über die Genehmigung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang des Antrags bei der Baugenehmigungsbehörde zu ent-
scheiden. Kann die Prüfung des Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlossen 
werden, ist die Frist vor ihrem Ablauf in einem dem Antragsteller mitzuteilen-
den Zwischenbescheid um den Zeitraum zu verlängern, der notwendig ist, um 
die Prüfung abschließen zu können; höchstens jedoch um drei Monate. Die 
Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist versagt wird. 
Darüber hat die Baugenehmigungsbehörde auf Antrag eines Beteiligten ein 
Zeugnis auszustellen. Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht binnen 
zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Genehmigungsbehörde ver-
weigert wird; dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht die Einreichung 
des Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach Landesrecht vorge-
schrieben ist. 
 
(6) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbereich einer Satzung nach Absatz 
1 liegt, darf das Grundbuchamt die von Absatz 1 erfassten Eintragungen in 
das Grundbuch nur vornehmen, wenn der Genehmigungsbescheid oder ein 
Zeugnis gemäß Absatz 5 Satz 5 vorgelegt wird oder wenn die Freistellungser-
klärung der Gemeinde gemäß Absatz 8 beim Grundbuchamt eingegangen ist. 
Ist dennoch eine Eintragung in das Grundbuch vorgenommen worden, kann 
die Baugenehmigungsbehörde, falls die Genehmigung erforderlich war, das 
Grundbuchamt um die Eintragung eines Widerspruchs ersuchen; § 53 Abs. 1 
der Grundbuchordnung bleibt unberührt. Der Widerspruch ist zu löschen, 
wenn die Baugenehmigungsbehörde darum ersucht oder die Genehmigung 
erteilt ist. 
 
(7) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der Gemeinde 
unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 die Übernahme des Grundstücks 
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verlangen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend 
anzuwenden. 
 
(8) Die Gemeinde hat den Genehmigungsvorbehalt aufzuheben oder im Ein-
zelfall einzelne Grundstücke durch Erklärung gegenüber dem Eigentümer vom 
Genehmigungsvorbehalt freizustellen, wenn die Voraussetzungen für den Ge-
nehmigungsvorbehalt entfallen sind. Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt 
die Aufhebung des Genehmigungsvorbehalts sowie die genaue Bezeichnung 
der hiervon betroffenen Grundstücke unverzüglich mit. Von der genauen Be-
zeichnung kann abgesehen werden, wenn die gesamte Gemarkung betroffen 
ist und die Gemeinde dies dem Grundbuchamt mitteilt. Der Genehmigungs-
vorbehalt erlischt, wenn die Mitteilung über seine Aufhebung beim Grund-
buchamt eingegangen ist. 
 
(9) In der sonstigen Satzung nach Absatz 1 kann neben der Bestimmung des 
Genehmigungsvorbehalts die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohn-
gebäuden nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 Nr. 6 festgesetzt werden. Vor der 
Festsetzung nach Satz 1 ist der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb angemessener Frist zu geben. 
 
(10) Der sonstigen Satzung nach Absatz 1 ist eine Begründung beizufügen. In 
der Begründung zum Bebauungsplan (§ 9 Abs. 8) oder zur sonstigen Satzung 
ist darzulegen, dass die in Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Voraussetzungen für 
die Festlegung des Gebiets vorliegen. 
 
 
§ 23 (weggefallen) 
 
 
Dritter Abschnitt  
Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde 
 
 
§ 24 (Allgemeines Vorkaufsrecht) 
 
(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstücken 
 

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, so weit es sich um Flä-
chen handelt, für die nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für öf-
fentliche Zwecke oder für Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im 
Sinne des § 1a Abs. 3 festgesetzt ist, 

 
2. in einem Umlegungsgebiet, 

 
3. in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen 

Entwicklungsbereich, 
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4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungs-

maßnahmen des Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung, 
 

5. im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, so weit es sich um 
unbebaute Flächen im Außenbereich handelt, für die nach dem Flä-
chennutzungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche oder Wohngebiet 
dargestellt ist, sowie 

 
6. in Gebieten, die nach den §§ 30, 33 oder 34 Abs. 2 vorwiegend mit 

Wohngebäuden bebaut werden können, so weit die Grundstücke un-
bebaut sind. 

 
Im Fall der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht bereits nach Beginn der öffent-
lichen Auslegung ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss ge-
fasst hat, einen Bebauungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen. Im 
Fall der Nummer 5 kann das Vorkaufsrecht bereits ausgeübt werden, wenn 
die Gemeinde einen Beschluss gefasst und ortsüblich bekanntgemacht hat, 
einen Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen und 
wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der künfti-
ge Flächennutzungsplan eine solche Nutzung darstellen wird. 
 
(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Rechten 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbaurechten. 
 
(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allge-
meinheit dies rechtfertigt. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts 
hat die Gemeinde den Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben. 
 
 
§ 25 (Besonderes Vorkaufsrecht) 
 
(1) Die Gemeinde kann 
 

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durch Satzung ihr Vor-
kaufsrecht an unbebauten Grundstücken begründen; 
 

2. in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, 
zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch 
Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den 
Grundstücken zusteht. 

 
Auf die Satzung ist § 16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 
 
(2) § 24 Abs. 2 und 3 Satz 1 ist anzuwenden. Der Verwendungszweck des 
Grundstücks ist anzugeben, so weit das bereits zum Zeitpunkt der Ausübung 
des Vorkaufsrechts möglich ist. 
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§ 26 (Ausschluss des Vorkaufsrechts) 
 
Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn 
 

1. der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine 
Person verkauft, die mit ihm in gerader Linie verwandt oder verschwä-
gert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt ist, 

 
2. das Grundstück 
 

a) von einem öffentlichen Bedarfsträger für Zwecke der Landes-
verteidigung, des Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, 
der Polizei oder des Zivilschutzes oder 

 
b) von Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen 

Rechts für Zwecke des Gottesdienstes oder der Seelsorge ge-
kauft wird, 

 
3. auf dem Grundstück Vorhaben errichtet werden sollen, für die ein in § 

38 genanntes Verfahren eingeleitet oder durchgeführt worden ist, oder 
 

4. das Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungs-
plans oder den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maßnahme 
bebaut ist und genutzt wird und eine auf ihm errichtete bauliche Anlage 
keine Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 
aufweist. 

 
 
§ 27 (Abwendung des Vorkaufsrechts) 
 
(1) Der Käufer kann die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die 
Verwendung des Grundstücks nach den baurechtlichen Vorschriften oder den 
Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maßnahme bestimmt oder mit aus-
reichender Sicherheit bestimmbar ist, der Käufer in der Lage ist, das Grund-
stück binnen angemessener Frist dementsprechend zu nutzen, und er sich vor 
Ablauf der Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 hierzu verpflichtet. Weist eine auf 
dem Grundstück befindliche bauliche Anlage Missstände  oder Mängel im 
Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 auf, kann der Käufer die Ausübung des 
Vorkaufsrechts abwenden, wenn er diese Missstände oder Mängel binnen an-
gemessener Frist beseitigen kann und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 
Abs. 2 Satz 1 zur Beseitigung verpflichtet. Die Gemeinde hat die Frist nach § 
28 Abs. 2 Satz 1 auf Antrag des Käufers um zwei Monate zu verlängern, wenn 
der Käufer vor Ablauf dieser Frist glaubhaft macht, dass er in der Lage ist, die 
in Satz 1 oder 2 genannten Voraussetzungen zu erfüllen. 
 
(2) Ein Abwendungsrecht besteht nicht 
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1. in den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
 

2. in einem Umlegungsgebiet, wenn das Grundstück für Zwecke der Um-
legung (§ 45) benötigt wird. 

 
 
§ 27a (Ausübung des Vorkaufsrechts zu Gunsten Dritter) 
 
(1) Die Gemeinde kann 
 

1. das ihr zustehende Vorkaufsrecht zu Gunsten eines Dritten ausüben, 
wenn das im Wege der Ausübung des Vorkaufsrechts zu erwerbende 
Grundstück für sozialen Wohnungsbau oder die Wohnbebauung für 
Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf genutzt werden soll 
und der Dritte in der Lage ist, das Grundstück binnen angemessener 
Frist dementsprechend zu bebauen, und sich hierzu verpflichtet oder 

 
2. das ihr nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zustehende Vorkaufsrecht zu 

Gunsten eines öffentlichen Bedarfs- oder Erschließungsträgers sowie 
das ihr nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zustehende Vorkaufsrecht zu 
Gunsten eines Sanierungs- oder Entwicklungsträgers ausüben, wenn 
der Träger einverstanden ist. 

 
In den Fällen der Nummer 1 hat die Gemeinde bei der Ausübung des Vor-
kaufsrechts zu Gunsten eines Dritten die Frist, in der das Grundstück für den 
vorgesehenen Zweck zu verwenden ist, zu bezeichnen. 
 
(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kaufvertrag zwischen 
dem Begünstigten und dem Verkäufer zu Stande. Die Gemeinde haftet für die 
Verpflichtung aus dem Kaufvertrag neben dem Begünstigten als Gesamt-
schuldnerin. 
 
(3) Für den von dem Begünstigten zu zahlenden Betrag und das Verfahren gilt 
§ 28 Abs. 2 bis 4 entsprechend. Kommt der Begünstigte seiner Verpflichtung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 nicht nach, soll die Gemeinde in ent-
sprechender Anwendung des § 102 die Übertragung des Grundstücks zu ih-
ren Gunsten oder zu Gunsten eines Bauwilligen verlangen, der dazu in der 
Lage ist und sich verpflichtet, die Baumaßnahmen innerhalb angemessener 
Frist durchzuführen. Für die Entschädigung und das Verfahren gelten die Vor-
schriften des Fünften Teils über die Rückenteignung entsprechend. Die Haf-
tung der Gemeinde nach § 28 Abs. 3 Satz 7 bleibt unberührt. 
 
 
§ 28 (Verfahren und Entschädigung) 
 
(1) Der Verkäufer hat der Gemeinde den Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich 
mitzuteilen; die Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des Käu-
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fers ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei Kaufverträgen den Käufer als Eigen-
tümer in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder das 
Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. Besteht ein Vorkaufs-
recht nicht oder wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag eines 
Beteiligten darüber unverzüglich ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt 
als Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts. 
 
(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des 
Kaufvertrags durch Verwaltungsakt gegenüber dem Verkäufer ausgeübt wer-
den. Die §§ 504, 505 Abs. 2, §§ 506 bis 509 und 512 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs sind anzuwenden. Nach Mitteilung des Kaufvertrags ist auf Ersu-
chen der Gemeinde zur Sicherung ihres Anspruchs auf Übereignung des 
Grundstücks eine Vormerkung in das Grundbuch einzutragen; die Gemeinde 
trägt die Kosten der Eintragung der Vormerkung und ihrer Löschung. Das 
Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Bei einem Eigentumserwerb auf Grund 
der Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufs-
rechte. Wird die Gemeinde nach Ausübung des Vorkaufsrechts im Grundbuch 
als Eigentümerin eingetragen, kann sie das Grundbuchamt ersuchen, eine zur 
Sicherung des Übereignungsanspruchs des Käufers im Grundbuch eingetra-
gene Vormerkung zu löschen; sie darf das Ersuchen nur stellen, wenn die 
Ausübung des Vorkaufsrechts für den Käufer unanfechtbar ist. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die Gemeinde den zu zahlenden 
Betrag nach dem Verkehrswert des Grundstücks (§ 194) im Zeitpunkt des 
Kaufes bestimmen, wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert in einer 
dem Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich überschreitet. In diesem Fall 
ist der Verkäufer berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach Unanfechtbar-
keit des Verwaltungsaktes über die Ausübung des Vorkaufsrechts vom Ver-
trag zurückzutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die §§ 346 bis 354 und 356 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Tritt der Verkäufer 
vom Vertrag zurück, trägt die Gemeinde die Kosten des Vertrages auf der 
Grundlage des Verkehrswertes. Tritt der Verkäufer vom Vertrag nicht zurück, 
erlischt nach Ablauf der Rücktrittsfrist nach Satz 2 die Pflicht des Verkäufers 
aus dem Kaufvertrag, der Gemeinde das Eigentum an dem Grundstück zu 
übertragen. In diesem Fall geht das Eigentum an dem Grundstück auf die 
Gemeinde über, wenn auf Ersuchen der Gemeinde der Übergang des Eigen-
tums in das Grundbuch eingetragen ist. Führt die Gemeinde das Grundstück 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist dem mit der Ausübung des Vor-
kaufsrechts verfolgten Zweck zu, hat sie dem Verkäufer einen Betrag in Höhe 
des Unterschieds zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Verkehrs-
wert zu zahlen. § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 43 Abs. 2 Satz 1 sowie die §§ 121 
und 122 sind entsprechend anzuwenden. 
 
(4) In den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bestimmt die Gemeinde den zu 
zahlenden Betrag nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften 
Teils, wenn der Erwerb des Grundstücks für die Durchführung des Bebau-
ungsplans erforderlich ist und es nach dem festgesetzten Verwendungszweck 
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enteignet werden könnte. Mit der Unanfechtbarkeit des Bescheids über die 
Ausübung des Vorkaufsrechts erlischt die Pflicht des Verkäufers aus dem 
Kaufvertrag, der Gemeinde das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen. 
In diesem Fall geht das Eigentum an dem Grundstück auf die Gemeinde über, 
wenn auf Ersuchen der Gemeinde der Übergang des Eigentums in das 
Grundbuch eingetragen ist. 
 
(5) Die Gemeinde kann für das Gemeindegebiet oder für sämtliche Grundstü-
cke einer Gemarkung auf die Ausübung der ihr nach diesem Abschnitt zuste-
henden Rechte verzichten. Sie kann den Verzicht jederzeit für zukünftig abzu-
schließende Kaufverträge widerrufen. Der Verzicht und sein Widerruf sind 
ortsüblich bekannt zu machen. Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt den 
Wortlaut ihrer Erklärung mit. Hat die Gemeinde auf die Ausübung ihrer Rechte 
verzichtet, bedarf es eines Zeugnisses nach Absatz 1 Satz 3 nicht, so weit 
nicht ein Widerruf erklärt ist. 
 
(6) Hat die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausgeübt und sind einem Dritten da-
durch Vermögensnachteile entstanden, hat sie dafür Entschädigung zu leis-
ten, so weit dem Dritten ein vertragliches Recht zum Erwerb des Grundstücks 
zustand, bevor ein gesetzliches Vorkaufsrecht der Gemeinde auf Grund die-
ses Gesetzbuchs oder solcher landesrechtlicher Vorschriften, die durch § 186 
des Bundesbaugesetzes aufgehoben worden sind, begründet worden ist. Die 
Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils 
sind entsprechend anzuwenden. Kommt eine Einigung über die Entschädi-
gung nicht zu Stande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde. 
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Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4, § 2a und § 4c) 
 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 besteht aus 
 

1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 
 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bau-
leitplans, einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen 
des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie 
Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben und 
 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 
festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan 
von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Um-
weltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, 
 

2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden, mit Anga-
ben der: 
 

c) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerkmale der Ge-
biete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, 
 

d) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durch-
führung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung, 
 

e) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen und d) in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die 
Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu 
berücksichtigen sind, 

 
3. folgenden zusätzlichen Angaben: 

 
f) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten tech-

nischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf 
Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben 
aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlen-
de Kenntnisse, 
 

g) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans 
auf die Umwelt und 
 

h) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen 
Angaben nach dieser Anlage. 
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Anlage 2 (zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2)  
 
 
Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, soweit auf Anlage 2 Bezug ge-
nommen wird. 
 

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf 
 

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne 
des § 14b Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung setzt; 

 
1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Pro-

gramme beeinflusst; 
 
1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umwelt-

bezogener, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, 
insbesondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Ent-
wicklung; 

 
1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, ein-

schließlich  gesundheitsbezogener Probleme; 
 
1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationa-

ler und europäischer Umweltvorschriften. 
 

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betrof-
fenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf 

 
2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen; 
 
2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Aus-
wirkungen; 
 
2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Ge-
sundheit (zum Beispiel bei Unfällen); 
 
2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen; 
 
2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen 
Gebiets auf Grund der besonderen natürlichen Merkmale, des kulturel-
len Erbes, der Intensität der Bodennutzung des Gebiets jeweils unter 
Berücksichtigung der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und 
Grenzwerten; 
 
2.6. folgende Gebiete: 
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2.6.1 im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bekannt gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete, 

 
2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzge-
setzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.6.1 erfasst, 
 
2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
soweit nicht bereits von Nummer 2.6.1 erfasst, 
 
2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß 
den §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
 
2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesna-
turschutzgesetzes, 
 
2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des Wasserhaushaltsge-
setzes oder nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellen-
schutzgebiete sowie Überschwemmungsgebiete gemäß § 31b des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 
 
2.6.7 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften 
festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind, 
 
2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentra-
le Orte und Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raumordnungsgesetzes, 
 
2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der 
durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäo-
logisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 
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